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Variante 1 = „Single Choice“- oder „Einzelauswahlverfahren“ 

Dies sind Aufgaben, bei denen genau einer aus insgesamt n Antwortvorschlägen kor-
rekt ist („1 aus n“, n= natürliche Zahlen). 

Bei dieser Konstellation darf es keine Minus- oder Malus-Punkte für falsch beantwortete 
Fragen geben (Urt. VG München vom 20.05.2014 – M 3 K 13.5542). 

Variante 2 = „Multiple Select“- oder „Mehrfachauswahlverfahren“  

Dies sind Aufgaben, bei denen eine unbekannte Anzahl x, die zwischen null und n liegt, 
von insgesamt n Antwortvorschlägen korrekt ist („x aus n“). Aufgaben dieser Art erfor-

dern ein äußerst komplexes Bewertungssystem, das grundsätzlich auch Malus-Rege-
lungen einschließen kann. Dies geht ebenfalls aus dem vorgenannten Urteil des VG 
München hervor, wird aber auch allgemein durch weitere Rechtsprechung gestützt 
(bspw. Beschluss OVG NRW vom 13.04.2012 – 14 A 709/10 mit Verweis auf OVG BB, 
Urt. vom 17.12.2008- 10 A 1.08).  

Inwiefern Malus-Regelungen zulässig sind, kann somit jeweils nur im konkreten Einzel-
fall unter Berücksichtigung der Bestimmungen der betreffenden Prüfungsordnung be-
wertet werden.  

Das vom rheinland-pfälzischen Landtag verabschiedete Hochschulgesetz (HochSchG) 
stellt den gesetzlichen Rahmen für das Handeln der Hochschulen dar und enthält die 
rechtlichen Grundlagen hierfür. Innerhalb dieses Rahmens regeln die Hochschulen ihre 
Angelegenheiten durch die Grundordnung und sonstige Satzungen selbst 
(§ 7 Abs. 1 HochSchG). Sofern nicht explizit Mitwirkungs- oder Genehmigungsrechte 
des Ministeriums oder bspw. anderer Organe (z.B. Hochschulrat) festgelegt sind, han-
deln die Hochschulen somit eigenverantwortlich im Rahmen ihrer Hochschulautonomie. 
Es liegt dabei auch in der Verantwortung der Hochschulen, einschlägige Rechtspre-
chung im Rahmen ihrer Autonomie bei der Ausgestaltung von Prüfungsordnungen und 
der darauf basierenden Gestaltung von Prüfungsaufgaben anzuwenden und umzuset-
zen.  

Da die Rechtsprechung zum Hochschulbereich, insbesondere auch zum Prüfungsrecht, 
sehr umfangreich ist und sich zudem ständig fortentwickelt, ist eine Übernahme von 
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